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Erläuterungen (Anmerkungen 1 bis 7) 

Anmerkung 1 zu § 7 Abs. 7 

 

Gesetzliche Feiertage: 

Auszug aus dem Arbeitsruhegesetz 1983, BGBl. Nr. 144/83, § 7 Abs. 2 und 3. 

§ 7 Abs. 2: Als Feiertage im Sinne dieses Gesetzes gelten folgende Tage: 

- 1. Jänner (Neujahr) 

- 6. Jänner (Heilige Drei Könige) 

- Ostermontag 

- 1. Mai (Staatsfeiertag) 

- Christi Himmelfahrt 

- Pfingstmontag 

- Fronleichnam 

- 15. August (Mariä Himmelfahrt) 

- 26. Oktober (Nationalfeiertag) 

- 1. November (Allerheiligen) 

- 8. Dezember (Mariä Empfängnis) 

- 25. Dezember (Weihnachten) 

- 26. Dezember (Stephanstag) 

§ 7 Abs. 3: Für Angehörige der evangelischen Kirche AB und HB, der altkatholischen Kirche und 

der Methodistenkirche ist auch der Karfreitag ein Feiertag. 

 

Bezahlter Ruhetag am Versöhnungstag für Arbeitnehmer, die der israelitischen 

Glaubensgemeinschaft angehören: 

Auszug aus den Kollektivverträgen, abgeschlossen zwischen der Bundeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund vom 3. April 1952, 18. Februar 1953 und 

30. April 1954. 

Arbeitnehmer, die in Österreich wohnhaft sind und ihre Zugehörigkeit zur israelitischen 

Glaubensgemeinschaft nachweisen, werden vom Arbeitgeber am Versöhnungstag von der 

Arbeitsleistung freigestellt, wenn sie dies von ihm spätestens eine Woche vorher begehren. 

 

Anmerkung 2 zu § 9 

 

Auszug aus dem Angestelltengesetz vom 11. Mai 1921, BGBl. Nr. 292, § 8 Abs. 3: 

Der Angestellte behält ferner den Anspruch auf das Entgelt, wenn er durch andere wichtige, seine 

Person betreffende Gründe ohne sein Verschulden während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an 

der Leistung seiner Dienste verhindert wird. 

 

Anmerkung 3 zu § 16 Abs. 4 

 

Im Falle des Todes des Angestellten können die anspruchsberechtigten Erben zwischen der in 

§ 16 Abs. 1 bis 3 dieses Kollektivvertrages vorgesehenen Weiterzahlung des Gehaltes und der nach 

§ 23 Abs. 6 AngG bzw. § 16 Abs. 5 und 6 dieses Kollektivvertrages bestimmten Abfertigung 

wählen. Nach dem Angestelltengesetz stehen den gesetzlichen Erben, zu deren Erhaltung der 

Erblasser gesetzlich verpflichtet war, folgende Ansprüche zu: 
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Nach einer ununterbrochenen Angestelltendienstzeit von 

 

3 Dienstjahren 1 Monatsentgelt 

5 Dienstjahren 1 ½  Monatsentgelte 

10 Dienstjahren 2 Monatsentgelte 

15 Dienstjahren 3 Monatsentgelte 

20 Dienstjahren 4 ½ Monatsentgelte 

25 Dienstjahren 6 Monatsentgelte 

 

Anmerkung 4 zu § 17 

 

§ 17 Berücksichtigung von Arbeitervordienstzeiten für die 

Bemessung der Abfertigung 

 

(1) Haben Angestellte, die im gleichen Unternehmen als Arbeiter beschäftigt waren und in das 

Angestelltenverhältnis übernommen wurden, Anspruch auf eine Abfertigung auf Grund des 

Angestelltengesetzes oder dieses Kollektivvertrages, dann erfolgt eine Berücksichtigung ihrer 

Arbeitervordienstzeiten auf die Angestelltenabfertigung nach Maßgabe der nachfolgenden 

Bestimmungen. 

 

(2) Für die Dauer der Arbeitervordienstzeit wird der zeitliche Anspruch auf Abfertigung nach 

den Bestimmungen des jeweils bestehenden Arbeiterkollektivvertrages ermittelt. Das heißt, 

es wird ermittelt, auf wie viele Wochen- oder Monatslöhne der ArbeiterAnspruch hat. 

 

(3) Für die Dauer der Angestelltentätigkeit wird der zeitliche Anspruch auf 

Angestelltenabfertigung (Monatsentgelte nach Angestelltendienstzeit laut 

Angestelltengesetz) ermittelt. 

 

(4) Die nach Abs. 2 und Abs. 3 getrennt errechneten in Wochen bzw. Monaten ausgedrückten 

Ansprüche werden addiert. 

 

(5) Bei Berechnung der Arbeiterabfertigung gemäß Abs. 2 ist das letzte Monatsgehalt 

heranzuziehen. Entgeltsteile, die über das Monatsgehalt hinausgehen, sind nur insofern 

heranzuziehen, als eine entsprechende Regelung im Arbeiterkollektivvertrag vorgesehen ist. 

Im Übrigen ist der Berechnung der Abfertigung das im letzten Monat des 

Angestelltendienstverhältnisses gebührende Entgelt zugrunde zu legen. 

 

(6) Der Anspruch an Abfertigung ist jedoch mit jenem Anspruch nach oben begrenzt, den der 

Dienstnehmer beanspruchen könnte, wenn er die gesamte Dienstzeit im Unternehmen als 

Angestellter zurückgelegt hätte. Die Bestimmungen der §§ 23 Abs. 4 und 6 und 23a Abs. 2 

und 4 AngG sowie § 16 Abs. 5 und 6 dieses Kollektivvertrages sind auf die 

Gesamtabfertigung im Sinne dieses Paragraphen anzuwenden. 

 

(7) Eine Berücksichtigung der ArbeiterInnenvordienstzeiten entfällt, wenn der Arbeiter beim 

Übertritt in das Angestelltenverhältnis abgefertigt wurde. 

 

(8) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für Unternehmungen, bei denen günstigere 

betriebliche Regelungen bestehen oder in Zukunft abgeschlossen werden. 
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Anmerkung 5 zu § 20 Abs. 3 

 

Berechnungsbeispiel für eine Abfertigung nach § 20 Abs. 3: 

 

Annahmen: Dauer des gesamten Dienstverhältnisses  16 Jahre 

 davon Vollzeit 14 Jahre 

 Teilzeit 2 Jahre 

 Kollektivvertragliche Normalarbeitszeit 38 Stunden 

 Teilzeitbeschäftigung 20 Stunden pro Woche 

 Letztes Monatsgehalt € 1.000,– 

 

(1) Feststellung des gesamten Abfertigungsausmaßes: 6 Monatsentgelte 

 

(2) Ermittlung der prozentualen Anteile von Voll- und Teilzeit an der Gesamtdienstzeit: 

 

14 Jahre = 87,5 % 

2 Jahre = 12,5 % 

 

(3) Übertragung der Anteile nach Abs. 2 auf die Anzahl der Abfertigungsmonate nach Abs. 1: 

 

87,5 % = 5,25 Monatsentgelte 

12,5 % = 0,75 Monatsentgelte 

 

(4) Ermittlung der Monatsbasis für Vollzeit durch Aufwertung des letzten Monatsgehaltes: 

 

 € 1.000,-- (für 20 Stunden/Woche) : 20 x 38 = 

= € 1.900,-- zuzüglich Sonderzahlungsanteile = 

= € 2.216,67  

sowie der Monatsbasis für Teilzeit: 

€ 1.000,– zuzüglich Sonderzahlungsanteile = € 1.166,67 

 

(5) Zuordnung der jeweiligen Monatsbasis für Voll- und Teilzeit zur Anzahl der 

Abfertigungsmonate nach Punkt 3: 

 

 € 2.216,67 x 5,25 

+ € 1.166,67 x 0,75 

 € 12.512,52  

 

Sind regelmäßige Entgeltsbestandteile (z. B. Mehrleistungsstunden) zu berücksichtigen, ist wie bei 

einer Abfertigung nach Vollbeschäftigung (Basis letztes Monatsgehalt) vorzugehen. Maßgeblich 

sind die Verhältnisse vor der Beendigung des Dienstverhältnisses. 

Wurde seinerzeit wegen der Umstellung auf Teilzeit eine relative Gehaltserhöhung (kein dem 

Teilzeitausmaß entsprechend aliquotiertes, sondern höheres Gehalt) vorgenommen, wäre der 

seinerzeitige Erhöhungsbetrag vom nach Abs. 4 aufgewerteten Monatsgehalt (€ 1.900,–) 

abzuziehen. 
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Anmerkung 6 zu § 28 Abs. 2 

 

Das Muster für den Dienstzettel unter Abs. 1 berücksichtigt die erforderlichen Angaben gemäß 

§ 2 Abs. 2 AVRAG unbeschadet allfälliger weiterer im Einzelfall bestehender arbeitsvertraglicher 

Vereinbarungen. Änderungen in den im Dienstzettel festgehaltenen Angaben, soweit nicht auf 

Normen verwiesen wird, sind unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats, mitzuteilen, wofür 

hinsichtlich Änderungen in Einstufung oder Gehalt der bisherige kollektivvertragliche Dienstzettel 

gemäß § 28 Abs. 2 Rahmenkollektivvertrag (Muster siehe Abs. 2) dienen kann. 

 

Die Bestimmungen betreffend Dienstzettel in Kollektivverträgen bleiben in ihrem jeweiligen 

Umfang unberührt. Im Übrigen wird auf § 2 AVRAG verwiesen. Wenn ein schriftlicher Dienstvertrag 

alle erforderlichen Angaben enthält, entfällt der Anspruch auf Ausstellung eines Dienstzettels 

gemäß AVRAG. 

  


